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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1992 Ausgegeben am 28. Jänner 1992 23. Stück

5 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Abkommens über die Anwendung der
Ursprungsbezeichnungen und Benennungen für Käse

5 2 . Beschluß Nr. 6/1991 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation
5 3 . Beschluß Nr. 7/1991 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation
5 4 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen

Republik über die wechselseitige Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in
Strafsachen
(NR: GP XVII RV 1340 W S. 149. BR: AB 3964 S. 533.)

5 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Internationalen
Abkommens über die Anwendung der Ursprungsbezeichnungen und Benennungen für Käse

Nach Mitteilung der Italienischen Regierung hat Dänemark mit Wirkung vom 11. Februar 1992 das
Internationale Abkommen über die Anwendung der Ursprungsbezeichnungen und Benennungen für Käse
(BGBl. Nr. 135/1955, letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 130/1974) gekündigt.

Vranitzky

52.

14 42
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(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELSASSOZIATION EFTA/DC 6/91
1 Beilage

BESCHLUSS DES RATES NR. 6/1991

(in der 23. Sitzung am 7. Oktober 1991 gefaßt)

ÄNDERUNG DES ANHANGS B DES ÜBEREINKOMMENS

DER RAT hat,

gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Übereinkommens

BESCHLOSSEN:

1. Der Text zur Nummer 3701 des Zolltarifs in der Liste der Beilage 2 zum Anhang B des
Übereinkommens wird durch den Text im Anhang zu diesem Beschluß ersetzt.

2. Die Änderung durch diesen Beschluß tritt am 1. Jänner 1988 in Kraft.

3. Der Generalsekretär wird den Text dieses Beschlusses bei der schwedischen Regierung hinterlegen.
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Beilage

zu EFTA/DC 6/91

Vranitzky

53.
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(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELSASSOZIATION EFTA/DC 7/91
1 Beilage

BESCHLUSS DES RATES NR. 7/1991

(in der 23. Sitzung am 7. Oktober 1991 gefaßt)

ÄNDERUNG DES ANHANGS B DES ÜBEREINKOMMENS

DER RAT hat,

gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Übereinkommens

BESCHLOSSEN:

1. Die Liste der Beilage 2 des Anhangs B des Übereinkommens wird durch den Text der Beilage zu
diesem Beschluß geändert.

2. Die Änderung durch diesen Beschluß tritt am 1. Jänner 1988 in Kraft.

3. Der Generalsekretär wird den Text dieses Beschlusses bei der schwedischen Regierung hinterlegen.

Beilage
zu EFTA/DC 7/91

Vranitzky
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54.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

V E R T R A G
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER TSCHECHISCHEN
UND SLOWAKISCHEN FÖDERATIVEN
REPUBLIK ÜBER DIE WECHSELSEI-
TIGE VOLLZIEHUNG GERICHTLI-
CHER ENTSCHEIDUNGEN IN STRAF-

SACHEN

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und der Präsident der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik,

in dem Bestreben, die gutnachbarlichen Bezie-
hungen zwischen den beiden Staaten weiterzuent-
wickeln und den rechtlichen Verkehr zwischen
ihnen zu erleichtern,

in der Erkenntnis, daß die Vollziehung einer
Freiheitsstrafe in dem Staat, dessen Staatsbürger der
Verurteilte ist, seine Resozialisierung fördert,

sowie von dem Wunsche geleitet, die Bestimmun-
gen der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa sowie ihrer
Folgedokumente voll und ganz durchzuführen,

sind übereingekommen, den folgenden Vertrag
zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Alois Mock,

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten,

der Präsident der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik:

Herrn Jiří Dienstbier,

Stellvertretender Ministerpräsident der Tschechi-
schen und Slowakischen Föderativen Republik und
Minister für Auswärtige Angelegenheiten,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart
haben:

TEIL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, auf
Ersuchen unter den in diesem Vertrag festgesetzten
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